TIP DES MONATS 3/04

Teurer Sprit
Wer sein Diesel - Fahrzeug versehentlich mit Benzin betankt, muss für hierdurch bedingte technische Schäden wie z.B. einen Motorschaden selbst aufkommen. Solche Schäden sind nicht über seine Vollkaskoversicherung abgedeckt.

Ein Autofahrer, dem ein solches Missgeschick beim Tanken widerfuhr, stiess mit seiner Klage gegen die Versicherung auf richterliches Unverständnis. Nach Ansicht des Bundesgerichtshofes handelt es sich nämlich bei einem Betankungsfehler um einen nicht versicherten Bedienungsfehler, der den versicherungsmässig abgedeckten Unfallschäden nicht gleichzusetzen ist.

(Bundesgerichtshof, Aktenzeichen IV ZR 322/02)

